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RS OGH 2000/2/24 8Ob247/99b
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.02.2000

Norm

KO §6 Abs1

KO §8 Abs1

KO §105 Abs5

KO §110

Rechtssatz

Der Prüfungsprozess gegen den eine Forderung bestreitenden Konkursgläubiger (§ 105 Abs 5 KO), der selbst in

Konkurs verfallen ist, ist gemäß § 6 Abs 1 KO gegen dessen Masseverwalter zu führen. Tritt der Masseverwalter nicht

als Beklagter in das Verfahren ein, treten Säumnisfolgen, nicht jedoch die Wirkungen gemäß § 8 Abs 1 KO, ein.
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